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6.7 Energiekonzeption 2010 der Stadt Heidelberg 
Entsprechend der vom Gemeinderat am 20.05.2010 beschlossenen Energiekonzeption 2010 
sollen bei Neubauten die Möglichkeiten einer effizienten Bauweise und energiesparender 
Techniken und umweltfreundlicher Energieträger genutzt werden.  
Entsprechend dem Stand der Technik wird für Neubauten die Realisierung im Passivhaus-
standard angestrebt. Im größtmöglichen Umfang sollen erneuerbare Energieträger genutzt 
werden, z.B. in Form von Photovoltaikanlagen an Fassaden. Das Energiekonzept ist mit dem 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie abzustimmen. 

 
7 Begründung der Festsetzungen und Planinhalte des Bebauungsplans  
  
7.1 Festsetzungen für den Bebauungsplan   

7.1.1  Art der baulichen Nutzung  

Sondergebiet großflächiger Einzelhandelsbetrieb (SO)  

Die Zweckbestimmung des Sondergebietes (SO) ist: 
" Sondergebiet (SO) großflächiger Einzelhandelsbetrieb " (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) 
  mit der Zweckbestimmung Bau- und Gartenfachmarkt 
1.1 Zulässig ist ein Bau- und Gartenfachmarkt mit Baustoffhandel und Baugeräteverleih mit 
einer Gesamtverkaufsfläche von 13. 000 m². Ein Anteil von von 2.000 m² dieser Gesamtver-
kaufsfläche kann für Saisonmärkte im Freien oder in temporären Bauten für die Dauer von 
insgesamt 12 Wochen pro Jahr genutzt werden.   
                                                                
Das Kernsortiment des Bau- und Gartenfachmarktes wird wie folgt festgesetzt: 
Eisen-, Metall- und Kunststoffwaren; Plastikbehälter; Bau- und Brennstoffe; Anstrichmittel; 
Bau- und Heimwerkerbedarf incl. elektrische Werkzeuge, elektrische Messgeräte und elektri-
sche Maschinen; Schaumstoffe; Fertigparkett; Tapeten, Bodenbeläge, Teppiche, Wand- und 
Bodenfliesen;  Auto- und Zweiradzubehör; Bad- und Küchenausstattung; zoologischer Be-
darf, Aquaristik; Pflanzen, Sämereien, Düngemittel, Blumenerde, Pflanzenbedarf, Pflanzenge-
fäße, Gartenausstattungsartikel aller Art, Campingartikel, Gartenhäuser. 
 
Das dem Gartenfachmarktsortiment zuzurechnende Kernsortiment ist auf maximal 4. 000 m² 
Verkaufsfläche begrenzt.  

Als nicht zentrenrelevante Randsortimente sind Möbel und Leuchten einschließlich Leuchten-
Zubehör zulässig sowie Elektro-Großgeräte, letztere jedoch nur bis zu einer Verkaufsfläche 
von maximal 200 m².  

In dem Bau- und Gartenfachmarkt sind zentrenrelevante Randsortimente des Einzelhandels 
auf bis zu 10% der Gesamtverkaufsfläche, jedoch max. 800 m² Verkaufsfläche zulässig.  

Als zulässige zentrenrelevante Randsortimente werden festgesetzt:  

Arbeitsschutzartikel und Arbeitsbekleidung, Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, Hausrat, 
Glas, Porzellan, Keramik, Kunstgewerbe , Geschenkartikel, Bastelartikel, Bilderrahmen, sons-
tige Elektro-Kleingeräte (Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation usw.) 
, sortimentsbezogene Zeitschriften und Bücher, Schnittblumen.  

Andere zentrenrelevante Sortimente sind nicht zulässig. 

Die Sortimentsbegrenzungen gelten für die Gesamtverkaufsfläche (inklusive Saisonmärkte). 
Des Weiteren ist eine Gaststättennutzung im Zusammenhang mit der Hauptnutzung als Bau- 
und Gartenmarkt zulässig. 
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2.9     Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

Schutzgut Umweltauswirkung Erheblichkeit 
Eingriff zu tats. 

Bestand 

Erheblichkeit aus-
gleichspflichtiger 

Eingriff 

Mensch - Beeinträchtigung einer für die Erholungs-
nutzung gering geeigneten Landschaft 
durch großvolumige Bebauung, Verkehrsflä-
chen etc. 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoff-
immissionen durch Verkehr 

- Beeinträchtigungen der menschlichen Ge-
sundheit durch ungeordnete Abfallentsor-
gung und Abwässer 

- 
 

- 
 

 

- 

- 
 

- 

 

 
- 

Tiere und 
Pflanzen, bi-
ologische 
Vielfalt 

- Verlust von Lebensräumen mit einer mittle-
ren Bedeutung (kleinflächig) 

- Verlust von Lebensräumen mit sehr geringer 
bis mittlerer Bedeutung  

- Verlust von Lebens-, Nahrungsräumen und 
Brutstätten besonders oder streng geschütz-
ter Arten durch Bebauung und Versiege-
lung.    

- 
 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

Boden - Beeinträchtigung / Verlust der hochwertiger 
Bodenfunktionen durch Versiegelung und 
Überbauung 

- Gefahr von stofflichen Einträgen während 
der Baumaßnahmen  
 

 
 

 
- 

 

 

- 

Wasser - Verminderung der Grundwasserneubildung 
durch Flächenversiegelung –verdichtung in 
bedeutenden Bereichen 

- Gefahr von stofflichen Einträgen während 
der Baumaßnahmen  

 
 
 
- 

- 

 

- 

Klima / Luft - Größeres Zehrgebiet aufgrund von zusätzli-
cher Versiegelung durch Bebauung und Inf-
rastruktur 

- 

 

- 

Landschaft - Visuelle Auswirkung, eines überwiegend ge-
ring bedeutenden Bereiches, auf das Land-
schaftsbild durch Überbauung mit großvo-
lumigen Baukörpern und entsprechenden 
Verkehrsflächen 
 

- - 

Kultur- und 
Sachgüter 

-  - - 

Wechselwir-
kungen 

-  - - 

Tab. 1: Übersicht über die Umweltauswirkungen und ihre Erheblichkeit  
 = erhebliche Auswirkungen,  
 = erhebliche Auswirkungen, die durch Vermeidungs-/ Minimierungs- und planexterner Kompensations-
maßnahmen auf ein unerhebliches Maß reduziert werden können,  
- = unerhebliche Auswirkungen
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6.  Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan "Wieblingen Gewerbegebiet /Autobahnanschluss Rittel", 1. Änderung zur Ver-
lagerung eines Bau- und Gartenfachmarktes umfasst eine Fläche von insgesamt 3,96 ha. Im Be-
bauungsplan wird ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ‚Großflächiger Einzelhandel’ mit ei-
ner Fläche von 2,96 ha und einer GRZ von 0,9 einschließlich einer GRMAX von 1,5 ha festgesetzt. 
Die Erschließung erfolgt über den Wieblinger Weg. 

Der Planungsraum ist im Bestand überwiegend gewerblich genutzt bzw. eine Brachfläche. Im nörd-
lichen Teil finden sich mittelwertige Lebensraumstrukturen. Im westlichen Teil sind Böschungsbe-
grünungen sowie die Auffahrtsrampe zur B37 Teil des Bebauungsplangebietes.  

Die Eingriffe in Natur und Landschaft wurden auf Grundlage der Ausgleichs-Eingriffsbilanzierung 
im Grünordnungsplan wie folgt bewertet: 

Ermittlung erheblicher Beeinträchtigungen auf den derzeitigen Umweltzustand 

Als voraussichtliche erhebliche Eingriffe bzw. Umweltauswirkungen auf den derzeitigen Umweltzu-
stand im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, die mit der Bebauungsplanung vorbereitet werden, sind zu 
nennen: 
- Verlust von Bodenfunktionen durch zusätzliche Versiegelung  

- Beeinträchtigung / Verlust der Funktion „Grundwasserneubildung“ für das Schutzgut Wasser 
durch Versiegelung und Überbauung 

- Verlust von Brut- und Nahrungs – und Jagdhabitaten von streng und besonders geschützten Tie-
rarten durch Überbauung, (betroffenen Arten sind Vögel, Zauneidechsen,  Fledermäusen und In-
sekten). 

Ermittlung erheblicher, kompensationspflichtiger Beeinträchtigungen nach geltendem Baurecht 
Für den überwiegenden Teil des Vorhabens liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem Jahr 
1989 vor. Kompensationspflichtig sind gemäß § 1a Abs. 3 letzter Satz BauGB nur zusätzliche, er-
hebliche Eingriffe , die sich aus der Erhöhung der GRZ von 0,8 (im bestehenden Bebauungsplan) 
auf 0,9 im Sondergebiet des neu aufzustellenden Bebauungsplans, sowie der Inanspruchnahme 
von 0,17 ha für Verkehrsflächen am Wieblinger Weg ergeben. 
Die vor diesem Hintergrund ermittelten, kompensationspflichtigen Eingriffe für die Schutzgüter Tie-
re und Pflanzen werden unter Berücksichtigung der nachfolgend dargestellten Kompensations-
maßnahmen ausgeglichen. Die Anforderungen aus dem Artenschutzrecht sind hiervon jedoch un-
abhängig zu erfüllen. Das unter Berücksichtigung der dargestellten Kompensationsmaßnahme er-
mittelte verbleibende Defizit für das Schutzgut Boden ist nicht mehr erheblich und deshalb hin-
nehmbar. 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger 
Auswirkungen:  
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich erheblicher Eingriffe werden im 
Umweltbericht dokumentiert. Sie umfassen unter anderem: 
- Begrünung von Teilbereichen der Dachflächen, 
- Überstellung der Parkierungsfläche mit Einzelbäumen (Ersatzlebensraum für die Avifauna) 
- Wasserdurchlässige Beläge auf den Stellplatzflächen 
- Eingrünung der Sonderflächen durch Pflanzgebote 
- Ersatzlebensräume (CEF-Maßnahme) für die Zauneidechse und die Ameisenlöwen sowie für die 

blauflüglige Ödlandschrecke werden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Erlaubnis in der 
Kiesgrube ‚Waldäcker’ nahe der Autobahnausfahrt Heidelberg / Schwetzingen an der A5 vorge-
sehen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass bei Umsetzung der genannten Kompensations-
maßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB eintreten 
werden.  
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